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§262

Verletzung der Dienstvorschriften 
über die Grenzsicherung

(1) Wer als Angehöriger der Grenztruppen Dienst
vorschriften oder andere Weisungen über die Grenz
sicherung verletzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung oder 
mit Strafarrest bestraft.

(2) Wer die Tat im Verteidigungszustand begeht, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr be
straft.

§263

Verletzung der Dienstvorschriften über 
den funktechnischen oder Bereitschaftsdienst

(1) Wer als Angehöriger einer Einheit, Dienststelle 
oder anderen Einrichtung, die zum Schutze oder zur 
Überwachung des See- oder Luftraumes eingesetzt ist, 
Dienstvorschriften oder andere Weisungen über den 
funktechnischen oder Bereitschaftsdienst verletzt, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Ver
urteilung auf Bewährung oder mit Strafarrest be
straft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer als Angehöriger einer 
Einheit, Dienststelle oder Einrichtung des Nachrich
tenwesens Dienstvorschriften oder andere Weisungen 
dieses Dienstes verletzt und dadurch vorsätzlich oder 
fahrlässig schwere Folgen verursacht.

(3) Wer die Tat im Verteidigungszustand begeht, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr be
straft.

§264

Verletzung der Dienstvorschriften 
über den Flugbetrieb

(1) Wer Dienstvorschriften oder andere Weisungen 
über die Sicherstellung oder die Durchführung des 
Flugbetriebes verletzt und dadurch vorsätzlich oder 
fahrlässig die Gefechtsbereitschaft oder die Sicherheit 
des Flugbetriebes gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung auf Be
währung oder mit Strafarrest bestraft.

(2) Wer die Tat im Verteidigungszustand begeht, 
wird mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr be
straft.


